
Anleitung zur Anpassung der MwSt‐Sätze per 01.01.2011 

 

Generell: 

Die neuen MwSt Sätze zur Fakturierung müssen Ende 2010 oder zu Begin 2011 umgestellt werden, 
nachdem alle Lieferungen die 2010 betreffen, fakturiert worden sind. Vor der Umstellung dürfen 
keine Lieferungen, welche das Jahr 2011 betreffen, fakturiert werden. 

Falls im Kreditorwesen bereits Rechnungen mit 8% eingebucht werden sollen, muss ein neuer Code 
zu diesem Zweck angelegt werden. 

 
Ab dem 1. Januar 2011 ändern die Steuersätze wie folgt: 
 
  Alt  Neu 
Normalsatz  7,6%  8,0% 
Reduzierter Satz  2,4%  2,5% 
Sondersatz für Beherbungsleistungen  3,6%  3,8% 
 

Neuen MwSt‐Satz für Vorsteuer anlegen: 

Finanzbuchhaltung /  Div.Fibu‐Tabellen  /  Verw. Umsatzsteuerarten 

 



Bitten entscheiden sie sich für einen Code (z.B. 89) und eine unbenutzte Feld‐Nummer (z.B.59) 

 

Dieser Code darf nur verwendet werden zur Einbuchung von Kreditor Rechnungen, welche bereits 
MwSt von 8% ausweisen. 

 

 

Zum Umstellungszeitpunkt, müssen sämtliche betroffenen Codes (sowohl Debitoren – MwSt, wie 
auch Kreditoren – Vst) auf die neuen % ‐ Sätze umgestellt werden. Bitte beachten sie auch den Brutto 
%‐Satz (100+%‐Satz) 

Der neu angelegte Vorsteuer Code, kann auf 7,6% zurückgestellt werden und für Skonto Buchungen 
welche Rechnungen aus dem Jahre 2010 betreffen verwendet werden. 

Ebenfalls muss für Sktonto Buchungen aus dem Debitoren Bereich noch ein entsprechender Schlüssel 
(7,6%) angelegt werden. 

Diese beiden Schlüssel müssen für alle Steuer Rückforderungen infolge Mindereinnahmen oder 
Verlust verwendet werden, welche auch mit dem alten Steuer % ‐ Satz eingebucht wurden. 

 

 


